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Forum|bauen +rechten

Abbruch als
Wiederherstellung

Einen Abbruch als Wiederherstellung zu bezeichnen

klingt paradox. Abbruch kann zwar positiv

konnotiert sein, beispielsweise wenn er Platz macht

für Neues. Oder wenn er ein Denkmal von störenden

Zubauten befreit. Es ist gebräuchlich geworden,

in solchen Fällen von Rückbau zu sprechen.

Hier soll aber von Rückbauten die Rede sein, die

mit der negativen) Zerstörung von Gebautem

die positive) Heilung eines verletzten rechtmässigen

Zustandes bewirken sollen: vom Abbruch,

wie er im «Abbruchbefehl» angesprochen wird.

Im Jahr 1981 sorgte das Bundesgericht für
Aufsehen, weil es einen Befehl zum Abbruch einer

ganzen Villa mit Pferdestall bestätigte: Das Wohnhaus

und der Stall für eine Hobby-Tierhaltung

wurden im Wissen um deren Zonenwidrigkeit
im Nichtbaugebiet von Gontenschwil gebaut. Für

einmal gelang es nicht, sich mit dem Rettungsanker

der Verhältnismässigkeit eine rechtswidrig

realisierte Baute zu sichern dass die Bauten noch

jahrelang stehen geblieben sind und vielleicht

heute noch stehen, sei hier lediglich angemerkt).

Im vergangenen Frühjahr erging ein ähnlich
spektakulärer Entscheid: Das Bundesgericht schützte

die Verpflichtung der Eigentümer zum Teilabbruch

ihres mit 11,36 m um 36cm zu hoch

erstellten, in Fachkreisen gepriesenen Flachdachhauses

am St.Galler Rosenberg.

Unterwelchen Voraussetzungen,von wem und
wie lange kann ein Abbruch verlangt werden?

Vorausgesetzt ist zunächst die Rechtswidrigkeit

der Baute. Auch eine rechtmässig erstellte Baute

kann rechtswidrig geworden) sein, wenn sich

nämlich seit deren Errichtungdas Rechtgeändert

hat. In diesen Fällen ist jedoch ein Abbruchbefehl

praktisch ausgeschlossen: Die Besitzstandsgarantie

kann dann, pointiert formuliert, nur bei

Gefahr für Leib und Leben verweigert werden.

Die Besitzstandsgarantie hilft aber nur bei

ursprünglich rechtskonformen Bauten. Gleichwohl

müssen selbst bereits im Moment ihrer Realisie¬

rung

72 werk, bauen +wohnen 12|2007

rechtswidrige Bauten nicht in jedem Fall

abgebrochen werden: Die Rechtmässigkeit einer

ursprünglich rechtswidrigen Baute kann nach der

Gerichtspraxis analog zum Eigentum an einem

Grundstück «ersessen» werden. Das setzt entweder

deren Bestand während mindestens 30 Jahren

voraus oder aber die jahrelange Untätigkeit
der Baubehörde, wenn sie von der Rechtswidrigkeit

wusste. Für Bauten, die auf diese Weise

rechtmässig geworden sind, bleibt allerdings kein

Spielraum für bauliche Erweiterungen, wie er für
erst nachträglich rechtswidrig gewordene Gebäude

mit der Besitzstandsgarantie je nach deren rechtlicher

Ausgestaltung und mit beschränktem

Umfang) häufig besteht.

In aller Regelverstreichen jedoch nicht 30 Jahre.

Vorher darf der Abbruch rechtswidriger Bauten

verlangt werden, wenn der Bauherrschaft nicht
das Verhältnismässigkeitsgebot zu Hilfe kommt:

Ein Abbruchbefehl hat dann zu unterbleiben,

wenn die Abweichung vom Gesetz gering ist und

der Schaden, der dem Bauherrn aus der
Massnahme erwüchse, grösser wäre als der ideelle

Gewinn aus der Durchsetzung des Rechts. Dabei

kann das Verhältnismässigkeitsprinzip zwar selbst

bei absichtlicher Rechtsverletzung angerufen werden.

Die Behörde darf diesem Umstand aber mit
stärkerer Gewichtung des öffentlichen Interesses

an der Rechtsstaatlichkeit begegnen: Das öffentliche

Interesse an der Rechtsgleichheit und an der

Wahrung der baurechtlichen Ordnung ist ebenso

zu beachten, wie das Verhältnismässigkeitsprinzip.

Das Nichtwissen des Bauherrn hilft dann

nichts: Im St. Galler wie seinerzeit im Gonterschwiler

Fall wurde der Bauherrschaft das Fach-)

Wissen ihres Architekten angerechnet. Hat dieser

seine Bauherrschaft nicht auf die Rechtswidrigkeit

seines Projektes aufmerksam gemacht, kann

ihm daraus ein Haftungsfall erwachsen.

Die Wahrung des öffentlichen Interesses ist
Aufgabe der Behörde. Das Interesse an der Besei¬

tigung einer rechtswidrigen Baute und der

Anspruch darauf kann aber auch bei der Nachbarschaft

liegen. Wiederum im St. Galler Fall war

mit ausschlaggebend, dass die Einhaltung der
maximalen Gebäudehöhe von 11m auch mit
einer Grunddienstbarkeit zugunsten der

Nachbarliegenschaft abgesichert war. Unter Umständen

kann sogar nur die Nachbarschaft intervenieren:

Aus einem jüngeren Zürcher Entscheid ergibt
sich, dass im Kanton Zürich) das öffentliche
Interesse an der Einhaltung von Grenzabständen

an einem kleinen Ort ist, seit das kantonale
Baurecht die Unterschreitung von Grenz- und
Gebäudeabständen der nachbarlichen Vereinbarung

geöffnet hat. Deshalb soll hier das Zivilrecht
massgebend sein: Unterlässt in einem solchen Fall der

Nachbar während mehr als 10 Jahren eine

Intervention, kann er nicht mehr gestützt auf öffentliches

Recht die Beseitigung oder Rückversetzung

der abstandsverletzenden Baute verlangen.

Ein Dulden lediglich auf Zusehen hin müsste er

sich deshalb privatrechtlich absichern.

Hat die Baubehörde den Abbruch befohlen,

hat sie – davon geht zumindest die Lehre aus –

innert 10 Jahren dessen Vollzug durchzusetzen,

andernfalls die Vollstreckungsbefugnis verjährt.

Dominik Bachmann
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